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Unser Vorschlag für die Schaffung
eines eigenen Klublokalsr

I n war der Raukemmissjon trotz grosser Bemiihuiuien bisher niclit
möglich. ein passendes und unseren finanziell! n Möglichkeiten Rechnung
tragendes neues Kluldokal /u liudtii. [dir ursprüngliche I lau eines Hau>-
kaules inusste aus finanziellen und organisatorischen Gründen fallen ge-
la-sen «erden. I user neues Projekt ist wesentlich einfacher. sehlies.st
aber ebenfalls gewisse finanzielle Risiken ein, die in \nbctracht unserer
bescheidenen Mittel berücksichtigt werden miisst n.

Herr Walter Hii-s. welcher st it vielen Jahren den Druck unserer
Zeitschrift besorgt, haut in Zürich ein eigcuis Geschüftsgebätide. das
voraussichtlich im b riih.scunner 1961 erstellt sein wird. Kr hat uns nun
die Offerte gemacht, uns die zweite Etage dieses Hauses, welches keine
Priv a t w olin Hilgen enthalt"!! wird, mietweise zu überlassen. Die Grundfläche

dieses Stockwerkes wird ca. lütt in"' betragen, der Mietpreis belauft
sieb auf 1' r. 9.i. pro in', was eine Jahresmiete von Kr. I 1 2Ö0. exclusive

Spt sen ergibt. Herr I liiss ist damit einverstanden. da*s wir die
Lokalitäten während denjenigen Tagen oder Tagesstunden, da wir sie
nicht beniit/in. weitervermieten.

Wir haben nun vorgesehen, zwei bis dreimal pro Woche, je nach
b requenz. Zusammenkünfte zu arrangieren und in der übrigen Zeit das
Lokal an Dritte, z. !>. an ein Tanzinstitut, einen Sportklub oder andere
geeignete Meniitzer in l ntenniete abzutreten. Wir werdeil um die Bc-
willigung zum Xussschank niebtalki bolischer Getränke im Rahmen einer
Kluborganisation nachsucht ti. I user \ ertrauensmann Kredv hat «itdi
bereit erklärt, die Leitung des Lokals zu übernehmen, in der Hoffnung,
dass er auf die freundliehe und zuverlässige Mithilfe einiger unserer
Kameraden rechnen kann. W ir sind ihm für diese Bereitw illigkei t sehr zu
Dank verpflichtet.

Die Kreisleitung eraebttt die Offerte von Herrn Pliiss als geeignet,
um endlich zu einem eigenen Lokal zu kommen, das uns auch hinsichtlich
der Raumgestaltung etc. gewisse Möglichkeiten lässt. Wir haben bereits
einen \orvcrtrag mit Herrn Pliiss ausgearbeitet, dein die Jahresversammlung

ihre Zustimmung gegeben hat und den wir nach einer sicherstellenden

Rücksprache mit der W irtschaftshehörde unterschreiben werden.
Ein wesentlicher Punkt, von dem wir diese b nterzeichiiung abhängig

machen mussteil, bildete die Garaiitierung des finanziellen Risikos. Die
Jahresversammlung hat mit grosser Mehrheit zugestimmt, die vorhandene
Baufonds-Summe als Riicksicherung zu betrachten. W ir hoffen aber, dass
die für unsere \ erhältnisse recht bedeutende Jahresmiete durch entsprechende

Einnahmen aus der vorgesehenen W eiterv ermietung des Lokals
während den klubfreien Tagen w eitgehendst kompensiert werden kann.
W ir werden auch eine Eintrittsgehiihr erheben müssen, um die anlaufenden

l nkosten decken zu können. {Natürlich lässt sich heute noch in keiner

Weise voraussagen, wie sich die Ertragsreehiiung des Kluhhetriehes
gestalten wird. Weil wir ausser dem Baufonds keinerlei nennenswerte
Reserven besitzen, muss dieser sowohl für die Aufwendung der Raumgestaltung

wie vor allem auch zur Deckung eines allfälligen Defizites des

17



Klubbetriebe.s. über den selbstverständlich getrennt Buchführung erstellt
werden muss, herangezogen werden. Der Wortlaut der zu treffenden
vorläufigen \ ereinharung mit Herrn PliLs ist folgender:

vereinbarem;:
Zwischen den l nterzeichneten. nämlich:

Herrn AA alter Plii«s. Zeughausstrasse 17. Ziirieh. als Bauherr und
künftiger \ ermieter der ]>rojektierten Geschäftsliegcnschaft an der
Köchlistrasse lö in Zürich f.

dls Vermieter einerseits und
Herrn Rolf. \ erantw ortlicher Leiter der Eesergenieinschaft Der Kreis >.

(folgt Name und Adresse)

ah Mieter anderseits
wird folgende i orlaafige I ereinharung getroffen:

1. Herr Walter Plus0 iiherlässt dem Kreis nach Fertigstellung seiner
Geschäftsliegenschaft an der Köchlistrasse 1,1 in Zurich 1. mietweise
die iiher seinem Betrieh gelegene Etage (2. Etage) zum Mietpreise von
höchstens Fr. 97. (funfundneuii/ig) pro in-' und Jahr.

2. Der Kreis wird diese Räumlichkeiten zur Einrichtung eines Zusam-
nienkiinftslokals für seine Abonnenten benützen. Die Zusammenkünfte
werden ein his dreimal wöchentlich stattfinden. Es ist beabsichtigt,
von der Wirtschuftspolizei die Erlaubnis /um Ausschank von nicht
alkoholischen Getränken zu erwirken, ferner wird im bisherigen Rahmen

in geschlossener Gesellschaft getanzt werden.
3. Der Kreis ist berechtigt, die Lokalitäten wahrend denjenigen Tagen

oder Tagesstunden, da er sie nicht fur eigene Zwecke benutzt, in
geeigneter Weise in L iitermiete zu gehen. Das A erhultnis /wischen dem
Kr eis und di in jeweiligen oder den jeweiligen l ntermietern berührt
Herrn W alti r Pluss in keiner W eise.

4. Der A ermieter üherlusst dem Kreis die Räumlichkeit! u m be/iigsbe-
reitem Zustand, verseluti mit den notwendigen sanitären Einrichtungen

(Toiletten und 2 AA usseraii-chlu-sen). Spezielle Einrichtungen
wie Zwischenwände etc. gehen /u Lasten (Iis Kreis und sind von
diesem rechtzeitig zu bestimmen, damit sie heim Innenausbau evtl. be-

i ucksichtigt werden können.

i. Diese vorläufige A ereinhariuig wird zu gegelu m r Zeit durch einen
formellen Alietvertrag abgelöst Vierden. Gerichtsstand ist Zurich.

Zürich. Mai 1963

Der A ermieter: Fur die Abonneiitenv ereiiiigung

DER KREIS

kailieradsi hafllu lie Spenden tili die Kealisiei um: dieses s< honen flaues nehmen
wir besonders jelzl nliei nils» r l'osli hei kkonto \ 111 2~7~>t nellie entluden.
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